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ZUM SCHTJTZZONENPLJ~N FUER DIE (~UNDWASSERFASSUNG

SUBING~ DES ZW~(VERBANDES WASSERVERSORGUNG AEUSSERES WASSERAMT

Zur Sicherstellung der obener hr~ten Trinkwas~rversorgungen wird, gest~itzt
auf Art. 30 des Eidgenössischen Gew~sserschutzgesetzes vorn 3. Oktober 1971
und auf die Kant~ale Gew~sserschutzverOrdnung vorn 17. Februar 1981 das
nachstehende Reglerrent mit dem entsprechenden Schutzzonenplan erlassen.

Art. 1 ~iflJNGSBEREICH

Das Reglerrent gilt ftir die in dem Schutzzonenplan ausgeschiedenen Schutzge—
biete, die aus den Zonen S 1 (Fassungsbereich), S II A und II B (engere Schutz-
Zonen) und S III (weitere Schutzzone) bestehen.

Art. 2 NtT~ZUSVORSC~IFT~

Innerhalb der Schutzzone gelten die nachfolgenden Nutzungsvorschriften.

Es bedeuten:

+ zugelassen

- verboten

b irn allgerreinen können die Tätigkeiten oder Anlagen zuge lassen
werden. Besondere Auflagen und Bedingungen der Gewässerschutz
behörden sind aber einz~ahalten7 in einzelnen Fällen rnEissen Ver
bote erlassen werden.

Die Aniterkungen bilden einen Bestandteil der Nutzungsvorschriften.
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SI SIIA 5113 5111

A. LAND- UND ~S W~TS~ fl.~IC~ NUTZUNG

a. Bodennutzung

Grasbau + + + +

Weidegang + + +

Ackerbau + + +

Landwirtschaftliche Intens ivkui turen
wie Garten-, Obst-, Wein- und Gern~ise
kulturen +

Containerpflanzenschulen und ~nliches +

Wald + + + +

b. D~ingung

Ausbrin~n von Gül le, Mist und
Kehrichtreifkar~oSt ~l,2 ~l,2

~usbringen v~ Gülle und Mist im Walde

Ausbringen von K1~rschlaIrrn, Kehricht
k~tpost und -frischk~tipost

An~r~ung von Handel sdün~r

Lanzendtingung +

c. Pf lanzenschutz

Ari~nden von chemischen Pflanzen
schutzmitteln u.ä. Agrikultur-Chelfli
kauen, einschliesslich Phytohormonen,
die der Kontrolle gemäss Landwirt
schaftsgesetzgehung unterstellt sind ÷2
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SI SIIA SiIB SIH

An~nden entsprechnder Mittel in der
Forstw~SChaft ÷2

~handiung von gelagertem Nutzholz
~t Forstc~ffikalien ±2

~3brige Mitt~l

Zubereiten der Br~i~n von Pflanzen
schutzmitteln, WachstzIns-P~egU latoren,
Keirnherrrrerfl, HoizschutZrni~tteln und
anderen cerrischen Hiifsstoffefl sc~ie
~seitigen von Br~ihresten und Reinigen
von Geräten

d. Bewässe ru~g

Oherflächenwasser + + ±

Häusliches, ge~erb1iches, industriel
les Abwasser

e. Uebriges

Befristete Lage~ng von Mist a~
Natur~efl

B. SPORT- UND AUITS~NDAGEN

GrLin- und Harbaniagen + + +

Zeltplätze

Plätze fi~r Wohnwagen und Mobilheine

An~ndung von chemischen Pflanzen
schutzmitte in
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SI SIIA STIB STIl

C. H~H- UND TIEFB1~JJ~EN (NEUBAUANLAL~EN)

NB: für ba stehende Bauten s. Art. 3

- Hochbauten ohr~ Schrrutzwasseranfall
und in deren keine andern wasserge
fährdenäen Stoffe erzeugt, verwendet,
umgeschlagen, bafördert oder gela
gert werden b b +

- Hochbauten mit Schrrutzwasseranfal 1,
in denen jedoch keine andern wasser
gef~hxdenden Stoffe erzeugt, ve~n
det, um~schlagen, bafördert oder ge
lagert werden; zugelassen sind Mine
ralölprcdukte für eigene Heizzwecke b

— RauhfuttersilOS +

- Injekti~n, Dichtungsw~nde

- Raitrn- und Bohrpf~hlung b5

D. AB?~SS~~A~
(vgl. Art. 3, a)

- Leitungen für schrrutzwasser aus
Hochbauten gerr~ss Buchstaba c _6 _6

- Güllegruban und -leitungen,
Ueberflur-Gülletanks b

- Leitungen für Kühlwasser, Dachwasser
usw. b b +

— Sickerschächte für Kühlwasser, Wasser
aus W~rrrepnr~en und Vorplatzwasser

- Sickerschächte für Dachwasser b +

- Diffuses Versickern von Platzwasser b b b
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SI SIIA SIIE SIll

E. VERKE~RSANIAGEN

— Strassen _6,7,9 _6,7,9 ~

- land- und forstwirtschaftliche Stras
senund~~ ~8,9 ~8,9 +

- Baimlinien ~l2

- ~mnels, Unterf~iI~rungen, Einschnitte +

- An~ridung von Herbiziden

F. AtOABSTPTd~EI‘ZE

- Park- und Autoabstellpl~tZe ohne
Wasseranschluss b b +

- nicht-~~rblic~ P1~tze mit Wasser-
anschluss (private Garagevorplätze
etc.) b b +
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SI SIIA SIlE Sill

G. MUAGE‘~ MIT ~ .SS~~A D~D~ FVJ~SIGKEITEN

Zuge 1 assen sind, sov~it Schu t~ssnaJ~ren
gew~.1ir1eisten, dass Flüssigkeitsverluste
leicht erkannt und auslaufende Flüssig
keiten zurfickgehalten ~rden (rressgehend ist
die Verordnung des Buridesrate s vom 28 . 9.1981
üter den Schutz der Gewässer vor wassergef~hr
denden Flüssigkeiten (VWF) scwie die Eidg.
T~chn. Tankvorschriften (ITV):

- feistehende Lagerbehälter mit
Flüssigkeiten der Klasse 2, die aus
schliesslich der Wasseraufbereiftng
dienen, sa~iie die dazugehörigen frei
stehenden Rohrleiftngen und Abfüll
stellen. + + + +

- ~binde mit einem Gesam~iutzvolunen
bis 450 Liter je Schutzbau~rk b b +

- Freistehende Lagerbehälter bis zu
einem Gesamtoutzvo]arren von 30‘CXX)
‘Liter je Schutzbau~rk, s~.iie die da
zugehörigen freistehenden Rohrle iftn
gen und Abfüllstellen b b ~l0

- Betriebsanlagen mit Flüssigkeiten der
Klasse 1 bis 450 Liter und der Klasse
2bis2‘ODDLiter b b +

- Wärrrepurr~en

- Erdsonden

H. I~SCHLAGPLAEZTE UND ROBRLEITtJNGEN FUER FLtJ~
SIGE UND GASFOERMIGE BR~N— UND TREIBS1IOFFE

- Rohrleiftngen für gasförinige
Brenn- und Treibstoffe + + +
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5 1 S II A S II 13 S III

J. N~PJALJd~GER, DE?DNIEN, ~S~PLz~ErZE
ERIEDHO~E

- Deponien von saub~rern Aushab ~11

- Materiallager und Deponien von festen,
un1ös1ic~n, nicht wasserc~ f~hrden~n
Stoffen ÷11

- Friedhöfe

- Wasenp1~tze

- Deponien von wassert~e r~chtigen~n
oder wassergef~hrdenden Abfüllen
(der Klassen II — IV)

K. MRI1~LEI~7I~HMESTELLEN (KIES-, SAND
U1~D L RLTBEN~, STEINBRUEcHE)
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Anmarkungen

a) Es d‘~rfen im Jahr max. 120 m3 Gülle ca. 1:2 verdünnt oder max.
90 rn~ Gül le ca. 1:1 verdCinnt je ha ausa~bracht werden. Die einzelne
Gül legabe darf aber nicht rrehr als 30 rrr~ Flüssiqkeit je ha betragen.
Mist dürfen maximal 40 T~inen in der Gabe ausgebracht ~rden auf die ha
Land.

b) Die Gülle und der Mist sind gleichmässig zu verteilen. Verschlauchungen
sind nicht gestattet. AnsaiTrrlungen von Gülle in Gel~ndavertiefungefl
sind zu verrteiden. Der Mist ist gut zu zerkleinern.

c) Der Boden darf während des Aisbringens weder gefroren, mit Schnee
bedeckt nozh wassergesüttigt sein. Deshalb ist das Ausbringen bei oder
unmittelbar nach starken Pegenfällen sowie wührend oder J~airz nach der
Schneeschrrelze untersagt.

d) Brachl iegende Aecker, d. h. Aecker ohne Gr~1ndecke dürfen nicht gedüngt
werden oder nur dann, wenn der Acker unmittelbar danach bepflanzt oder
angesät wird.

2 Die G&.~ässerschutZgeSet2ge1YJfl9 verpflichtet jedermann, alle nach den
Umständen erforderlicha Sorgfalt anzuwenden, um die Verunreinigung dar
ober- und unterirdischan Gewässer zu verireiden.

Sie untersagt, feste, flüssige oder gasförruige Stoffe jeder Art, die
geeigeet sind, das Wasser zu vezunreinigen, mittelbar oder unmittelbar
in die Gewässer einzubringen, abzulagern oder in den Untergrund ver
sickern zu lassen (Art. 13 und 14 des eidg. Gewässerschatzgesetzes).

Deshalb sind die zugelassenen Mittel und Stoffe bei dar Bewirtschaf
ting sorgfältig und rnassvol 1 a zuwenden. Die für einzelne Produkte
verfügten Einschränkungen sind einzuhalten.

pFIr\TZENSCBTJTZMJ~1J~ii~J
Präparate, die als Wirkstoffe
— AIDICARB
- DAZ~4ET ~rr
- DI~D~PR0PAN-DI~lU.DRPR0PEN (DD)
- IRIGHIJDRESSIGSAUERE (TCA)
-

— TRICFJDPYR
enthalten, dürfen in Schutzzonen nicht verwendet werden (Pflanzen
schutzmittel—VerZeichnis 1985/86, vgl. Anhang).

Das Verzeichnis der verbotenen Pf lanzenschutzrnittel bildet einen ~-

standteil dieses Reglerrentes. Es wird bei jeder Neuausgabe des Eidge
nössiscI~n PflanzenschLtZmitte 1-Verzeichnisses wenn nötig nachgef‘Ihrt.
Die Ergänzungen werden den betroffenen Landwirten mitgeteilt. Die Kan
tonale Zentralstelle für den urtr~e1tschonenden Pf lanzenbau, Wailierhof,
Riedholz, ist jederzeit bereit, Landwirte bei der Wahl von irsatrzitteln
zu beraten.
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fl~IENSIVKULTUR~
Intensivkelb~ren können unter gewissen Bedingungen zugelassen werden.
Sofern solche vorhanden oder vorgesehen sind, massen die Auswahl der
möglichen Kultaren, s~ie Dünge- und Pflanzenschet~nittel-Fragen mit
dein Be triebsberater der zuständigen landwirtschaft 1 ichen Schule, der
Wasserversorgung und dein Kantonalen Amt für Wasserwirtschaft besprochen
werden.

Ferner sind die Richtlinien und ~fehlungen der eidgenössischen
Fachinstanzen zu beachten (vgl. Liste im Anhang).

?~ir das Anwenden von Pflegeraitteln gilt Anrrerking 2 sinngemäss.
Totalherbizide, d.h. Wirkstoffe mit sehr breitem Wirkunssprektrum, sind
in jedem Falle sehr zurückhaltend anzuwenden.

4 a) Die Hinterfüllung von Gebäuden hat jeweils bis an das Banwerk oder
dessen Sickerpackung zuoberst mit verdichtetem, lehmigen, undurchläs
sigern l«~aterial zu geschehen. Das am Gebäude anfallende Sickerwasser
darf nicht in den Untergrund versickert werden.

b) Injektionen sind nicht gestattet.

c) Kanalisaticrisleitrngen und -anschliisse haben den für die Zone S III
geltenden Dichtigkeitsvorschriften der SIA-Norm 190 zu entsprechen.

d) Antoabstellplätze mit Wasseranschluss sind mit Randbordüren und An
schluss an die Kanalisation zu versehen.

e) Bestehende Heizöltanks sind den kantonalen Vorschriften für die Zone S
anzupassen.

5 Die Anzahl der Pfähle ist auf das statisch erforderliche Minirrurn zu
beschränken.

6 Ausnahrren können von den zuständigen Gewässerschetzbeh5rden bewil liqt
werden, wenn aus technischen Gründen eine Urr~ehung der engeren Schutz-
zone nicht oder nur mit unverhälfti~ässigen ~hrkosten möglich ist. Es
sind besondere Schut~rassnahrren zu treffen.

7 Einzuhalten sind die Richtlinien des eidg. ~parterrentes des Innern
betreffend Gewässersche t~assnabrren beim Strassenbau.

8 Zugelassen ist nur der Anliegerverkehr für Land- und Forstwirtschaft
so~rie für die Wasserversorgung.

9 Bei bestehenden Strassen sind allenfalls Fahrverbote für Fahrzeuge mit
wassergefähräenden Flüssigkeiten gemäss der Verordnung über die Beför
derung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) auszusprechen.

10 Zwingende Bedingung: Diese Lagerbehälter dürfen nur Heiz- und Dieselöl
zur ~ergieversorgung des Gebäudes ~r Betriebes des In_habers für
höchstens zwei Jahre enthalten.

11 Das Kan~onale Amt für Wasserwirtschaft prüft jedes Baugesuch und erteilt
eine Bewilligung mit den notwendigen Auflagen für den Bau und den Betrieb.

12 1~r Bahntrass~abschnitt, der durch die Zone III führt, darf nicht mit
atrazin- und siina.zinhaltigen Herbiziden behandelt werden.
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VERZEI~E~IS DER PFIJ~NZENSCHUTZMITTEL, DIE IN DEN ZONEN S II (ENGERE S~LTI‘Z
ZONE) UNE S III (WEITERE SCHUTZ ZONE) FtJER DIE L TSCHA~T NICHT VERWENDET
WERDEN WERFEN

Gemäss den “Verzeichnis 1985/86 der Pf1anzenschatziritte1‘~ 1) ist in den Grund—
wasserschutzzonen S II und S III die Verv~ndung von Pflanzenschutzmitteln mit
den Wirkstoffen Aldicarb, Daz~ret (E~{tT), Dichlorprooan—Dichiorpropen (DD),
Trichloressigsäure (TCA), I~tazach1or und Triciopyr untersagt.

Dies hetrifft folgende Mittel:

Wirkstoff Mittel Firrr~

Aldicarb Temik 10 G Union Carbide Europe SA
Dazorret Basarnid B?~SF

Basarnit Maag
Basarnid-Granulat Sandoz
Dazorret leu + Gygax
Fongosan Plüss-Staufer

DD DD Shell Agroplant
TCA Nata Flüss-Staufer

Queckenverti 1 ger
~ttA Burri Burri
‘I~A Hoko Hokocheinie
~I~A Queckenvertilger LG leu + Gygax
I~A Siegfried Siegfried

~tazachlor Butisan S BSJW
Triciopyr Garlon 3A Maag

Da erfahrungsgemäss im Laufe der Entwicklung einzelne Mittel unter gleichem
Narren ‘.~rkauft ~rden, aher andere Wirkstoffe enthalten und die Erkenntnisse
über Toxizität, ~bbaubarkeit, Verhalten im Untergrund usw. rasch fortschrei
ten, ist diese Liste periodisch anzupassen.

1) Herausgegeben von:

- Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil
— Eidg. Forschungsanstal t für landwirtschaftlichen Pf lanzenbau,

Zürich—Reckenhol z
- Eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, Liebefeld Bern
- Station f~ddra1e de recherches agronorniq~ies de Changins, Nyon
- Bunde samt für Gesundhe i ts~sen, Bern



Art. 3 B~T~~E BAUTEN UND A~,LEN

Für bestehende Bauten und Anlagen gilt:

a) Abwasseranlagen

1) in den Zonen S II A, II 3 und III gilt: I~r bauliche Zustand der
der Kanile ist innert 2 Jahren nach Inkrafttreten dieses Reglerrentes
zu kontrollieren und protokollarisch festzuhalten. Risse und mangel
hafte Anschlüsse sind innert 5 Jahren nach der Prüfung zu reparieren.
Bei unmittelbarer Gefährdung der Wasserversorgung sind die Sanie
rung~nas&iahrren sofort durchzuführen. Al lf~l 1 ige weitere notwendige
Ueberwachungs- und Sanierung~assnahnen sind anhand der Protokolle
zusaa-rrren mit dem kant. Amt für Wasserwirtschaft festzulegen.

b) Tankanlagen~ Rohrleitungen

2) in den Zonen S II A, II B und III gilt: Massgebend für das Anpassen
von Altanlagen ist der Art. 57 VWF und für die Ausserbetriebsetzung
der Art. 58 VWF. Auch für Altanlagen sind Schutzmassnahnen erforder
lich, die gewährleisten, dass Flüssigkeits~rluste leicht erkannt und
aus laufende Flüssigkeiten zLlrückgehal ten werden.

Freistehende Anlagen, die den geltenden techn. Vorschriften für die
Zone S III nicht entsprechen und erdverlegte Anlagen sind derart anzu
passen, dass sie den geltenden Vorschriften entsprechen oder ann~hemd
den gleichen Sicherheitsgrad erreichen wie zugelassene Neuanlagen. Die
Anpassung hat anlässlich der nächsten Tankrevision nach Inkrafttreten
dieses Reglerrentes zu erfolgen.

Befinden sich Altanlagen in einem schlechten Zustand oder gestattet
ihre Konstruktion kein ausreichendes Anpassen, so müssen sie ausser
Betrieb gesetzt werden. Erdverlegte Altanlagen dürfen nur ersetzt
werden, ~nn eine freistehende Neuanlage oder der Ersatz durch andere
Energie nur mit unverhältnisrnässiqen Mahrkosten rröglich ist.
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Art. 4 AUS~l

Ausnahrren von den vorstehenden Vorschriften können nach Anhörung der Wasser
versorgung und der Einwohnerger~einde Subingen vorn Kant. Amt für Wasserwirt
schaft zu~lassen werden, sofern der ~achweis erbracht ist, dass dadurch keine
unrnitte ibare oder spätere Gefährdung der Grundwasserfassungen erfolgt.

Art. 5 SI~AFBESTIMMUNG

Widerhandlungen gegen dieses Reglerrent und gest~itzt darauf erlassene Verfü
gungen werden mit Busse oder Haft bestraft, sofern die Widerhandlung nicht
einen Tatbestand ovn Art. 37 - 42 des Eidg. Gew~sserschutzgesetzes, des
Kant. Wasserrechtsqesetzes oder des Schweiz. Strafgesetzbuches betrifft.

Art. 6 GU~TIGKEITSDAUER

Der Schutz zonenplan und dieses Reglerrent gelten auf unbestirtrnte Zeit. Künfti
ge gesetzlicl~ Bestimrrungen de~s Bundes oder des Kantons bleiben vorbehalten.

Art. 7 ~UNDBUC1EINTRAG

Die vorste~nd erwähnte öffentlich-rechtlicI~ Nutzungsbeschr~nkung ist bei
den betroffenen Liegenschaften im GrurKihich wie foigt anzuirerken:

“Massnahrren zum Schutze des Grundwassers11

Art. 8 ANWENDUNG UND KONTROLLE

Wo nicht anders erwähnt, ist die Einvohriergerreinde Subingen für Anwendung
und Kontrolle dieses Reglerrentes zuständig.

Art. 9 INKRAFITREIEN

Der Schutzzonenplan und dieses Reglerrent treten nach Genehmigung durch den
Pegierungsrat des Kantons Solothurn mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft.

Genehmigt durch den Regie rungsrat mit Beschluss Nr. .~.~..

vorn

Der Staatsschrei}cer:

1‘ v.
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Anhang

Richtlinien gemäss Arirreri~aing 2:

- Düngungsrichtlinien für den Acker- und Futterbau der eidg. landwirtschaft
lichen Forschungsanstalten, pabliziert als Separatdruck aus den “Mittei
lungen für die Sch~izerische Landwirtschaft“, Nr. 2, Jahrgang 20, 1972.

- Wegleitung zu einer uir~ltgerechten An~ndeng von ngerri.tteln, I~rausge
ge~n von den eidg. landwirtschaftlichan Forschungsanstalten, der eidg. An
stal t für Wasserversorgung, Abwasserre inigung und Gew~sserschutz (EAWAG)
und dem eidg. Amt für Un~ltschutz, pibliziert als Separatd.ruck aus den
“Mitteilungen für die Sch~izerische Landwirtschaft“, Nr. 8, Jahrgang 22,
1974.

- Richtlinien für die An~ndung von Kl~rsch1airm als Düngemittel in der Land
wirtschaft, herausgege~n von obengenannten Stellen, pibliziert als Separat-
druck aus den “Mitteilungen für die Sch~izerisc~ Landwirtschaft“, Nr. 7,
Jahrgang 20, 1972.

- Wegleitung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft, 1~rausgegeben vcxi
den Bundes~rntern für Landwirtschaft und für tin&eltschutz, dem Eidg. ~lio
rationsamt, den Eidg. Landwirtschaftlic~n Forschungsanstalten, £ezen~r
1979.

- Urr~1tproblerre auf dein Lande; wie lassen sich Schäden in der 1~ind1ic~n Um
~1t verneiden? - E~feh1ungen; berausgegeben vctn Bundesamt für Urr~lt
schutz, Bundesamt für Gesundbeits~sen und vc~n Buixf~esant für Landwirt
schaft, Nr. 319.4(X) d, 1981 (Vertrieb E1Dt4Z~.

- E~fehlung für die Ver~ndung von Kehricht—K~st im Pf lanzenbau, heraus
gegeben von der Zentralstelle für die Beseitigung und Ver~rtsng von Ab
fallstoffen im Pf lanzenbau an der EAWA≤~, D~ndorf April 1972.

- Yerkblatt ü~r den Schutz des Wassers vor Sch~d1ingsbek~mpfung~ittehi vcrn
August 1972, herausgegeben von den eidg. Anstalten für das forstliche Ver
suchs~sen, für Obst-, Wein- und Gartenbau, der E~~G und der eidg. For
schungsanstal t für lanäwirtschaftl ichen Pflanzenbau.

- Pflanzenschutzmittelverzeichnis (erscheint alle 2 Jahre) herausgegeben von
- eing. Forschungsanstalt für Obst-, Wein— und Kartenbau, Wädenswil
- eidg. Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau, Zürich
- eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, Liebefeld
- Station f~derale de recherches agronaniques de Changins, Nyc!1
— Bundesarnt für Gesundheits~sen, Bern
(Vertrieb EDMZ)

- Weisungen des Bundesamtes für Forst~sen; Forstkalender 1980, Anhang
S62ff.
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